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RS OGH 2001/3/20 16Ok9/00
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.03.2001

Norm

KartG 1988 §12

KartG 1988 §31

Rechtssatz

Eine "Verbandsempfehlung", die die Voraussetzungen des § 31 KartG nicht erfüllt, und auch kein Empfehlungskartell

ist, bleibt ungeregelt und steht zur unbeschränkten Disposition der Interessierten.

Entscheidungstexte
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